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) Michael Terhaag, ‘Ja, wo laufen Sie denn... ?- Online auf  Pferde wetten -’, http://www.aufrecht.de/index.php?id=
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) §  Ziele des Staatsvertrages Ziele des Staatsvertrages sind gleichrangig
 .  das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht zu verhindern und die Voraussetzungen für eine wirksame Suchtbe-

kämpfung zu schaffen,
 .  durch ein begrenztes, eine geeignete Alternative zum nicht erlaubten Glücksspiel darstellendes Glücksspielangebot den 

natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken sowie der Entwicklung und 
Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegenzuwirken,

 . den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten,
 .  sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen Machenschaften ges-

chützt, die mit Glücksspielen verbundene Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt werden und
 .  Gefahren für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs beim Veranstalten und Vermitteln von Sportwetten vorzubeu-

gen. Um diese Ziele zu erreichen, sind differenzierte Maßnahmen für die einzelnen Glücksspielformen vorgesehen, um 
deren spezifischen Sucht-, Betrugs-, Manipulations- und Kriminalitätsgefährdungspotentialen Rechnung zu tragen.
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) §  Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebotes
 ( )  Die Länder haben zur Erreichung der Ziele des §  die ordnungsrechtliche Aufgabe, ein ausreichendes Glücksspielan-

gebot sicherzustellen. Sie werden dabei von einem Fachbeirat beraten. Dieser setzt sich aus Personen zusammen, die 
im Hinblick auf  die Ziele des §  über besondere wissenschaftliche oder praktische Erfahrungen verfügen.

) §  Pferdewetten
 ( )  Pferdewetten dürfen nur mit einer Erlaubnis nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz veranstaltet oder vermittelt wer-

den. Für die Vermittlung von Pferdewetten darf  eine Erlaubnis nur erteilt werden, wenn die zuständigen deutschen 
Behörden den Abschluss dieser Pferdewetten im Inland oder den Betrieb eines Totalisators für diese Pferdewetten im 
Inland erlaubt haben. §  Abs.  Satz  und Abs.  sind anwendbar.

 ( )  §  Abs.  ist anwendbar. Abweichend von Satz  kann das Veranstalten und Vermitteln von nach Absatz  erlaubten 
Pferdewetten im Internet unter den in §  Abs.  genannten Voraussetzungen im ländereinheitlichen Verfahren erlaubt 
werden.

 ( ) Auf  Festquotenwetten finden §  Abs.  und §  Abs.  entsprechende Anwendung.

) §  Pferdewetten
 ( )  Pferdewetten dürfen nur mit einer Erlaubnis nach dem Rennwett- und Lotteriegesetz veranstaltet oder vermittelt wer-

den. Für die Vermittlung von Pferdewetten darf  eine Erlaubnis nur erteilt werden, wenn die zuständigen deutschen 
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Behörden den Abschluss dieser Pferdewetten im Inland oder den Betrieb eines Totalisators für diese Pferdewetten im 
Inland erlaubt haben. §  Abs.  Satz  und Abs.  sind anwendbar.

) §  Allgemeine Bestimmungen
 ( ) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Veranstalten oder das Vermitteln des Glücksspiels den Zielen des §  zuwider-

läuft.

) §  Allgemeine Bestimmungen
 ( )  Das Veranstalten und das Vermitteln von öffentlichen Glücksspielen darf  den Erfordernissen des Jugendschutzes nicht 

zuwiderlaufen. Die Teilnahme von Minderjährigen ist unzulässig. Die Veranstalter und die Vermittler haben sicher-
zustellen, dass Minderjährige von der Teilnahme ausgeschlossen sind. Testkäufe oder Testspiele mit minderjährigen 
Personen dürfen durch die Glücksspielaufsichtsbehörden in Erfüllung ihrer Aufsichtsaufgaben durchgeführt werden.

) §  Pferdewetten
 ( )  §  Absatz  ist anwendbar. Abweichend von Satz  kann das Veranstalten und Vermitteln von nach Absatz  erlaubten 

Pferdewetten im Internet unter den in §  Abs.  genannten Voraussetzungen im ländereinheitlichen Verfahren erlaubt 
werden.
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